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Verhand lungsgegenstand   

Verpflichtung beratender Mitglieder und StellvertreterInnen 
(Sachkundige Einwohner nach § 5 Abs. 4 Hauptsatzung) 

 
Er läu te rungen  

Die Vorsitzende, Bürgermeisterin Diana Stöcker, verpflichtet den sachkundigen 
Einwohner, Martin Volkmann, nach Beschluss des Gemeinderates vom 27. September 
2018.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.09.2018 Martin Volkmann (Leiter des 
Jugendrotkreuz Rheinfelden (Baden)) als stellvertretendes Mitglied des Sozialausschusses 
berufen (§ 5 Abs.4 der Hauptsatzung). 

 

Der durch den Gemeinderat berufene sachkundige Einwohner ist durch die Vorsitzende des 

Sozialausschusses zu verpflichten und auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflicht 

hinzuweisen (§ 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung).  

 

Nach Belehrung über die aus der Übernahme des Amtes erwachsenden Pflichten durch die 

Vorsitzende gibt dieser das folgende Gelöbnis ab: 

 

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte 

Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde 
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu 
fördern.“  

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

Amt für Familie, Jugend und 
Senioren 

50/82/2018 11.10.2018 

   Verfasser/in Aktenzeichen  

Cornelia Rösner 50 00 70  
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